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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1966

Norm

StVO §20 Abs1 IC1

Rechtssatz

1) Vermag ein Kraftfahrer infolge eines Ereignisses im Gegenverkehr seine Aufmerksamkeit nicht auch einer von rechts

einmündenden Straße zu widmen, dann ist er verp6ichtet, die Fahrgeschwindigkeit entsprechend seiner geteilten

Aufmerksamkeit herabzusetzen.

2) Dies gilt auch dann, wenn er gegenüber dem Verkehr auf dieser einmündenden Straße den Vorrang hat.
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